Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.  Abschluss des Reisevertrags

Ein verbindlicher Vertrag kommt zustande, wenn der Veranstalter HOTEL ROLLI, die Anmeldung des Kunden annimmt bzw. bestätigt. Die Anmeldung seitens des Kunden kann schriftlich, mündlich oder fernmündlich erfolgen. Die Annahme des Veranstalters bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unmittelbar nach Vertragsschluss, wird die Reisebestätigung an den Kunden übermittelt.

2.  Bezahlung

An- und Teilzahlungen werden zu den vereinbarten Terminen, Restzahlungen spätestens bei Aushändigung der Unterlagen fällig.

3.  Leistungen

Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den hierauf beziehenden Leistungsbeschreibungen in der Reisebestätigung. 

4.  Leistungs- und Preisänderungen

Änderungen und Abweichungen von Seiten des Veranstalters sind nur gestattet, soweit diese nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht erheblich beeinträchtigen.

Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

Der Veranstalter ist verpflichtet den Reisenden über Leistungsänderungen unverzüglich  in Kenntnis zu setzen. Gegebenfalls wird der Veranstalter einen kostenlosen Rücktritt anbieten.

Beförderungskosten oder der Angabe bestimmter Leistungen, die Hafen- oder Flughafengebühren oder eine Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in dem Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbartem Reisetermin mehr als 4 Monate liegen.
Im Fall einer nachträglichen Änderung des Reisepreises oder der Reiseleistung hat der Veranstalter den Reisenden unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, in Kenntnis zu setzen. Bei Erhöhung des Reisepreises um mehr als 5% ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühr vom Reisevertrag zurück zutreten. Der Reisende muss diesen Anspruch unverzüglich nach Erklärung über die Preiserhöhung des Veranstalters geltend machen.

5.  Flugdurchführung

Flugänderungen, die aus zwingenden, nicht im Einflussbereich des Veranstalters liegenden Gründen (technischer Defekt, Wetterlage, Streik usw.) erfolgen, begründen weder Minderungs- noch Schadenersatzansprüche des Reisenden gegen den Veranstalter. Flugplan- und Flugpreisänderungen behält sich der Veranstalter vor, sofern diese die An- und Abreise nicht unzumutbar verlängert.

6a.  Rücktritt durch den Kunden

Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen. Bei Rücktritt wird der Veranstalter HOTEL ROLLI Ersatz für seine getroffenen Reisevorkehrungen und Aufwendungen verlangen. 

Der Veranstalter wird diesen Ersatzanspruch nach Maßgabe folgender pauschalierten Stornokosten je angemeldeten Teilnehmer verlangen.



Bis zum 46. Tag vor Reiseantritt
50%



ab dem  45. Tag vor Reiseantritt
75%



ab dem  14. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt

                         der Reise



90%

 des Reisepreises, zuzüglich evtl. angefallener Zusatzkosten.

6b. Sonderleistungen zB. Transfer, Versicherungen, Ausflüge sind grundsätzlich 100 % Storno. 
7.  Reiserücktrittskostenversicherung

Eine Reiserücktrittsversicherung ist im Reisepreis nicht enthalten.

8.  Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter

Wenn der Reisende die Durchführung der Reise nachthaltig stört, ist der Veranstalter berechtigt den Reisevertrag zu kündigen.
9.  Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände

Wird die Reise infolge nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erschwert oder gefährdet, können sowohl der Veranstalter als auch der Reisende vom Vertrag zurücktreten.

10.  Haftung von HOTEL ROLLI

Der Veranstalter haftet im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht für die gewissenhafte Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger, die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen und die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen.

11.  Haftungsbeschränkung

Die vertragliche Haftung von HOTEL ROLLI für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 2-fachen Reisepreis beschränkt.

12.  Mitwirkungspflicht

Der Reisende ist verpflichtet, bei Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden gering zu halten oder gar zu vermeiden. Der Reisende muss Beanstandungen unverzüglich an die örtliche Reiseleitung zur Kenntnis bringen, welche beauftragt ist für Abhilfe zu sorgen.

13.  Pass-, Visa- und Impfvorschriften

Der Reisende ist verpflichtet für die Gültigkeit seines Reisepasses zu sorgen und evtl. notwendige Visa- und Impfvorschriften einzuhalten, Informationen über derartige Vorschriften können beim Veranstalter eingeholt werden.

14.  Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist Anamur / Türkei

15.  Schlussbestimmungen

Der Reisende muss seine Unterlagen sofort nach Erhalt prüfen. Etwaige Fehler sind sofort zu reklamieren. Jeder Reisende kann 20 kg Gepäck frei mitnehmen. Schäden infolge von Verlust, Beschädigung oder Fehlleitung von Gepäck sind sofort der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Die Beförderung von Haustieren ist Grundsätzlich nicht möglich.

Veranstalter:

HOTEL ROLLI

Yali Evleri

Iskele / Anamur / Mersin

Türkei

